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                         Synopse                                            

zum 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz aufgrund eines Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung der Justizkosten- und des 
Rechtsanwaltsvergütungsrechts (Kostenänderungsgesetz 2021 – KostRÄG 2021) 

 
 

Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte  
(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) 

 
§ 15a Anrechnung einer Gebühr 
(1) Sieht dieses Gesetz die Anrechnung einer Gebühr auf eine andere Gebühr 
vor, kann der Rechtsanwalt beide Gebühren fordern, jedoch nicht mehr als den 
um den Anrechnungsbetrag verminderten Gesamtbetrag der beiden Gebühren. 
(2) Ein Dritter kann sich auf die Anrechnung nur berufen, soweit er den 
Anspruch auf eine der beiden Gebühren erfüllt hat, wegen eines dieser 
Ansprüche gegen ihn ein Vollstreckungstitel besteht oder beide Gebühren in 
demselben Verfahren gegen ihn geltend gemacht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 19 Rechtszug; Tätigkeiten, die mit dem Verfahren zusammenhängen 
(1) ¹Zu dem Rechtszug oder dem Verfahren gehören auch alle Vorbereitungs-, 
Neben- und Abwicklungstätigkeiten und solche Verfahren, die mit dem 

Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte  
(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) 

 
§ 15a Anrechnung einer Gebühr 
(1) Sieht dieses Gesetz die Anrechnung einer Gebühr auf eine andere Gebühr 
vor, kann der Rechtsanwalt beide Gebühren fordern, jedoch nicht mehr als den 
um den Anrechnungsbetrag verminderten Gesamtbetrag der beiden Gebühren. 
(2) ¹Sind mehrere Gebühren teilweise auf dieselbe Gebühr anzurechnen, so ist 
der anzurechnende Betrag für jede anzurechnende Gebühr gesondert zu 
ermitteln. ²Bei Wertgebühren darf der Gesamtbetrag der Anrechnung jedoch 
denjenigen Anrechnungsbetrag nicht übersteigen, der sich ergeben würde, 
wenn eine Gebühr anzurechnen wäre, die sich aus dem Gesamtbetrag der 
betroffenen Wertteile nach dem höchsten für die Anrechnungen einschlägigen 
Gebührensatz berechnet. ³Bei Betragsrahmengebühren darf der Gesamtbetrag 
der Anrechnung den für die Anrechnung bestimmten Höchstbetrag nicht 
übersteigen. 
(3) Ein Dritter kann sich auf die Anrechnung nur berufen, soweit er den 
Anspruch auf eine der beiden Gebühren erfüllt hat, wegen eines dieser 
Ansprüche gegen ihn ein Vollstreckungstitel besteht oder beide Gebühren in 
demselben Verfahren gegen ihn geltend gemacht werden. 
 
 
§ 19 Rechtszug; Tätigkeiten, die mit dem Verfahren zusammenhängen 
(1) ¹Zu dem Rechtszug oder dem Verfahren gehören auch alle Vorbereitungs-, 
Neben- und Abwicklungstätigkeiten und solche Verfahren, die mit dem 
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Rechtszug oder Verfahren zusammenhängen, wenn die Tätigkeit nicht nach 
§ 18 eine besondere Angelegenheit ist. ²Hierzu gehören insbesondere 
1.  die Vorbereitung der Klage, des Antrags oder der 

Rechtsverteidigung, soweit kein besonderes gerichtliches oder 
behördliches Verfahren stattfindet; 

1a. die Einreichung von Schutzschriften und die Anmeldung von 
Ansprüchen oder Rechtsverhältnissen zum Klageregister für 
Musterfeststellungsklagen sowie die Rücknahme der Anmeldung; 
 

2. außergerichtliche Verhandlungen; 
3. Zwischenstreite, die Bestellung von Vertretern durch das in der 

Hauptsache zuständige Gericht, die Ablehnung von Richtern, 
Rechtspflegern, Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder 
Sachverständigen, die Entscheidung über einen Antrag betreffend 
eine Sicherungsanordnung, die Wertfestsetzung, die 
Beschleunigungsrüge nach § 155b des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit; 

4. das Verfahren vor dem beauftragten oder ersuchten Richter; 
5. das Verfahren 
 a) über die Erinnerung (§ 573 der Zivilprozessordnung), 
 b) über die Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches 

Gehör, 
 c) nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2007 zur 
Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige 
Forderungen, 

 d) nach Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 
2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens und 

 e) nach Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 über die 
Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in 
Unterhaltssachen; 

6. die Berichtigung und Ergänzung der Entscheidung oder ihres 
Tatbestands; 

7. die Mitwirkung bei der Erbringung der Sicherheitsleistung und das 
Verfahren wegen deren Rückgabe; 

Rechtszug oder Verfahren zusammenhängen, wenn die Tätigkeit nicht nach 
§ 18 eine besondere Angelegenheit ist. ²Hierzu gehören insbesondere 
1.  die Vorbereitung der Klage, des Antrags oder der 

Rechtsverteidigung, soweit kein besonderes gerichtliches oder 
behördliches Verfahren stattfindet; 

1a. die Einreichung von Schutzschriften und die Anmeldung von 
Ansprüchen oder Rechtsverhältnissen zum Klageregister für 
Musterfeststellungsklagen sowie die Rücknahme der Anmeldung; 

1b. die Verkündung des Streits (§ 72 der Zivilprozessordnung 
2. außergerichtliche Verhandlungen; 
3. Zwischenstreite, die Bestellung von Vertretern durch das in der 

Hauptsache zuständige Gericht, die Ablehnung von Richtern, 
Rechtspflegern, Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder 
Sachverständigen, die Entscheidung über einen Antrag betreffend 
eine Sicherungsanordnung, die Wertfestsetzung, die 
Beschleunigungsrüge nach § 155b des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit; 

4. das Verfahren vor dem beauftragten oder ersuchten Richter; 
5. das Verfahren 
 a) über die Erinnerung (§ 573 der Zivilprozessordnung), 
 b) über die Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches 

Gehör, 
 c) nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2007 zur 
Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige 
Forderungen, 

 d) nach Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 
2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens und 

 e) nach Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 über die 
Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in 
Unterhaltssachen; 

6. die Berichtigung und Ergänzung der Entscheidung oder ihres 
Tatbestands; 

7. die Mitwirkung bei der Erbringung der Sicherheitsleistung und das 
Verfahren wegen deren Rückgabe; 

https://dejure.org/gesetze/RVG/18.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/18.html
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8. die für die Geltendmachung im Ausland vorgesehene 
Vervollständigung der Entscheidung und die Bezifferung eines 
dynamisierten Unterhaltstitels; 

9. die Zustellung oder Empfangnahme von Entscheidungen oder 
Rechtsmittelschriften und ihre Mitteilung an den Auftraggeber, die 
Einwilligung zur Einlegung der Sprungrevision oder 
Sprungrechtsbeschwerde, der Antrag auf Entscheidung über die 
Verpflichtung, die Kosten zu tragen, die nachträgliche 
Vollstreckbarerklärung eines Urteils auf besonderen Antrag, die 
Erteilung des Notfrist- und des Rechtskraftzeugnisses; 

9a. die Ausstellung von Bescheinigungen, Bestätigungen oder 
Formblättern einschließlich deren Berichtigung, Aufhebung oder 
Widerruf nach 

 a) § 1079 oder § 1110 der Zivilprozessordnung, 
 b) § 48 des Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetzes, 
 c) § 57 oder § 58 des Anerkennungs- und 

Vollstreckungsausführungsgesetzes, 
 d) § 14 des EU-Gewaltschutzverfahrensgesetzes, 
 e) § 71 Absatz 1 des Auslandsunterhaltsgesetzes, 
 f) § 27 des Internationalen Erbrechtsverfahrensgesetzes und 
 g) § 27 des Internationalen Güterrechtsverfahrensgesetzes; 
10.  die Einlegung von Rechtsmitteln bei dem Gericht desselben 

Rechtszugs in Verfahren, in denen sich die Gebühren nach Teil 4, 5 
oder 6 des Vergütungsverzeichnisses richten; die Einlegung des 
Rechtsmittels durch einen neuen Verteidiger gehört zum Rechtszug 
des Rechtsmittels; 

10a. Beschwerdeverfahren, wenn sich die Gebühren nach Teil 4, 5 oder 
6 des Vergütungsverzeichnisses richten und dort nichts anderes 
bestimmt ist oder keine besonderen Gebührentatbestände 
vorgesehen sind; 

11. die vorläufige Einstellung, Beschränkung oder Aufhebung der 
Zwangsvollstreckung, wenn nicht eine abgesonderte mündliche 
Verhandlung hierüber stattfindet; 

12. die einstweilige Einstellung oder Beschränkung der Vollstreckung 
und die Anordnung, dass Vollstreckungsmaßnahmen aufzuheben 
sind (§ 93 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit), wenn nicht ein besonderer gerichtlicher Termin 
hierüber stattfindet; 

8. die für die Geltendmachung im Ausland vorgesehene 
Vervollständigung der Entscheidung und die Bezifferung eines 
dynamisierten Unterhaltstitels; 

9. die Zustellung oder Empfangnahme von Entscheidungen oder 
Rechtsmittelschriften und ihre Mitteilung an den Auftraggeber, die 
Einwilligung zur Einlegung der Sprungrevision oder 
Sprungrechtsbeschwerde, der Antrag auf Entscheidung über die 
Verpflichtung, die Kosten zu tragen, die nachträgliche 
Vollstreckbarerklärung eines Urteils auf besonderen Antrag, die 
Erteilung des Notfrist- und des Rechtskraftzeugnisses; 

9a. die Ausstellung von Bescheinigungen, Bestätigungen oder 
Formblättern einschließlich deren Berichtigung, Aufhebung oder 
Widerruf nach 

 a) § 1079 oder § 1110 der Zivilprozessordnung, 
 b) § 48 des Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetzes, 
 c) § 57 oder § 58 des Anerkennungs- und 

Vollstreckungsausführungsgesetzes, 
 d) § 14 des EU-Gewaltschutzverfahrensgesetzes, 
 e) § 71 Absatz 1 des Auslandsunterhaltsgesetzes, 
 f) § 27 des Internationalen Erbrechtsverfahrensgesetzes und 
 g) § 27 des Internationalen Güterrechtsverfahrensgesetzes; 
10.  die Einlegung von Rechtsmitteln bei dem Gericht desselben 

Rechtszugs in Verfahren, in denen sich die Gebühren nach Teil 4, 5 
oder 6 des Vergütungsverzeichnisses richten; die Einlegung des 
Rechtsmittels durch einen neuen Verteidiger gehört zum Rechtszug 
des Rechtsmittels; 

10a. Beschwerdeverfahren, wenn sich die Gebühren nach Teil 4, 5 oder 
6 des Vergütungsverzeichnisses richten und dort nichts anderes 
bestimmt ist oder keine besonderen Gebührentatbestände 
vorgesehen sind; 

11. die vorläufige Einstellung, Beschränkung oder Aufhebung der 
Zwangsvollstreckung, wenn nicht eine abgesonderte mündliche 
Verhandlung hierüber stattfindet; 

12. die einstweilige Einstellung oder Beschränkung der Vollstreckung 
und die Anordnung, dass Vollstreckungsmaßnahmen aufzuheben 
sind (§ 93 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit), wenn nicht ein besonderer gerichtlicher Termin 
hierüber stattfindet; 
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13. die erstmalige Erteilung der Vollstreckungsklausel, wenn deswegen 
keine Klage erhoben wird; 

14. die Kostenfestsetzung und die Einforderung der Vergütung; 
15. (weggefallen) 
16. die Zustellung eines Vollstreckungstitels, der Vollstreckungsklausel 

und der sonstigen in § 750 der Zivilprozessordnung genannten 
Urkunden und 

17. die Herausgabe der Handakten oder ihre Übersendung an einen 
anderen Rechtsanwalt. 

(2) Zu den in § 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannten Verfahren gehören ferner 
insbesondere 
1. gerichtliche Anordnungen nach § 758a der Zivilprozessordnung 

sowie Beschlüsse nach den §§ 90 und 91 Abs. 1 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 

2. die Erinnerung nach § 766 der Zivilprozessordnung, 
3. die Bestimmung eines Gerichtsvollziehers (§ 827 Abs. 1 und § 

854 Abs. 1 der Zivilprozessordnung) oder eines Sequesters (§§ 
848 und 855 der Zivilprozessordnung), 

4. die Anzeige der Absicht, die Zwangsvollstreckung gegen eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts zu betreiben, 

5. die einer Verurteilung vorausgehende Androhung von 
Ordnungsgeld und 

6. die Aufhebung einer Vollstreckungsmaßnahme. 
  
 
§ 48 Umfang des Anspruchs und der Beiordnung  
(1) Der Vergütungsanspruch bestimmt sich nach den Beschlüssen, durch die 
die Prozesskostenhilfe bewilligt und der Rechtsanwalt beigeordnet oder bestellt 
worden ist. 
 
 
 
 
 
 
(2) ¹In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach Teil 3 des 
Vergütungsverzeichnisses bestimmen und die Beiordnung eine Berufung, eine 
Beschwerde wegen des Hauptgegenstands, eine Revision oder eine 
Rechtsbeschwerde wegen des Hauptgegenstands betrifft, wird eine Vergütung 

13. die erstmalige Erteilung der Vollstreckungsklausel, wenn deswegen 
keine Klage erhoben wird; 

14. die Kostenfestsetzung und die Einforderung der Vergütung; 
15. (weggefallen) 
16. die Zustellung eines Vollstreckungstitels, der Vollstreckungsklausel 

und der sonstigen in § 750 der Zivilprozessordnung genannten 
Urkunden und 

17. die Herausgabe der Handakten oder ihre Übersendung an einen 
anderen Rechtsanwalt. 

(2) Zu den in § 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannten Verfahren gehören ferner 
insbesondere 
1. gerichtliche Anordnungen nach § 758a der Zivilprozessordnung 

sowie Beschlüsse nach den §§ 90 und 91 Abs. 1 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, 

2. die Erinnerung nach § 766 der Zivilprozessordnung, 
3. die Bestimmung eines Gerichtsvollziehers (§ 827 Abs. 1 und § 854 

Abs. 1 der Zivilprozessordnung) oder eines Sequesters (§§ 848 und 
855 der Zivilprozessordnung), 

4. die Anzeige der Absicht, die Zwangsvollstreckung gegen eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts zu betreiben, 

5. die einer Verurteilung vorausgehende Androhung von Ordnungsgeld 
und 

6. die Aufhebung einer Vollstreckungsmaßnahme. 
 
 

 

 § 48 Umfang des Anspruchs und der Beiordnung  
(1) ¹Der Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse ist auf die gesetzliche 
Vergütung gerichtet und bestimmt sich nach den Beschlüssen, durch die die 
Prozesskostenhilfe bewilligt und der Rechtsanwalt beigeordnet oder bestellt 
worden ist, soweit nichts anderes bestimmt ist. ²Erstreckt sich die Beiordnung 
auf den Abschluss eines Vertrages im Sinne der Nummer 1000 des 
Vergütungsverzeichnisses oder ist die Beiordnung oder die Bewilligung der 
Prozesskostenhilfe hierauf beschränkt, umfasst der Anspruch alle gesetzlichen 
Gebühren und Auslagen, die durch die Tätigkeiten entstehen, die zur 
Herbeiführung der Einigung erforderlich sind. 
(2) ¹In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach Teil 3 des 
Vergütungsverzeichnisses bestimmen und die Beiordnung eine Berufung, eine 
Beschwerde wegen des Hauptgegenstands, eine Revision oder eine 
Rechtsbeschwerde wegen des Hauptgegenstands betrifft, wird eine Vergütung 
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aus der Staatskasse auch für die Rechtsverteidigung gegen ein 
Anschlussrechtsmittel und, wenn der Rechtsanwalt für die Erwirkung eines 
Arrests, einer einstweiligen Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung 
beigeordnet ist, auch für deren Vollziehung oder Vollstreckung gewährt. ²Dies 
gilt nicht, wenn der Beiordnungsbeschluss ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt. 
(3) ¹Die Beiordnung in einer Ehesache erstreckt sich im Fall des Abschlusses 
eines Vertrags im Sinne der Nummer 1000 des Vergütungsverzeichnisses auf 
alle mit der Herbeiführung der Einigung erforderlichen Tätigkeiten, soweit der 
Vertrag 
1.  den gegenseitigen Unterhalt der Ehegatten, 
2. den Unterhalt gegenüber den Kindern im Verhältnis der Ehegatten 

zueinander, 
3. die Sorge für die Personen der gemeinschaftlichen minderjährigen 

Kinder, 
4. die Regelung des Umgangs mit einem Kind 
5. die Rechtsverhältnisse an der Ehewohnung und den 

Haushaltsgegenständen 
6. die Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht 

 
 
betrifft. ²Satz 1 gilt im Fall der Beiordnung in Lebenspartnerschaftssachen nach 
§ 269 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 
4) ¹Die Beiordnung in Angelegenheiten, in denen nach § 3 Absatz 1 
Betragsrahmengebühren entstehen, erstreckt sich auf Tätigkeiten ab dem 
Zeitpunkt der Beantragung der Prozesskostenhilfe, wenn vom Gericht nichts 
anderes bestimmt ist. ²Die Beiordnung erstreckt sich ferner auf die gesamte 
Tätigkeit im Verfahren über die Prozesskostenhilfe einschließlich der 
vorbereitenden Tätigkeit. 
(5) ¹In anderen Angelegenheiten, die mit dem Hauptverfahren nur 
zusammenhängen, erhält der für das Hauptverfahren beigeordnete 
Rechtsanwalt eine Vergütung aus der Staatskasse nur dann, wenn er 
ausdrücklich auch hierfür beigeordnet ist. ²Dies gilt insbesondere für 
1.  die Zwangsvollstreckung, die Vollstreckung und den 

Verwaltungszwang; 
2. das Verfahren über den Arrest, den Europäischen Beschluss zur 

vorläufigen Kontenpfändung, die einstweilige Verfügung und die 
einstweilige Anordnung; 

3. das selbstständige Beweisverfahren; 

aus der Staatskasse auch für die Rechtsverteidigung gegen ein 
Anschlussrechtsmittel und, wenn der Rechtsanwalt für die Erwirkung eines 
Arrests, einer einstweiligen Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung 
beigeordnet ist, auch für deren Vollziehung oder Vollstreckung gewährt. ²Dies 
gilt nicht, wenn der Beiordnungsbeschluss ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt. 
(3) ¹Die Beiordnung in einer Ehesache erstreckt sich im Fall des Abschlusses 
eines Vertrags im Sinne der Nummer 1000 des Vergütungsverzeichnisses auf 
alle mit der Herbeiführung der Einigung erforderlichen Tätigkeiten, soweit der 
Vertrag 
1.  den gegenseitigen Unterhalt der Ehegatten, 
2. den Unterhalt gegenüber den Kindern im Verhältnis der Ehegatten 

zueinander, 
3. die Sorge für die Personen der gemeinschaftlichen minderjährigen 

Kinder, 
4. die Regelung des Umgangs mit einem Kind 
5. die Rechtsverhältnisse an der Ehewohnung und den 

Haushaltsgegenständen 
6. die Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht oder 
7. den Versorgungsausgleich 

betrifft. ²Satz 1 gilt im Fall der Beiordnung in Lebenspartnerschaftssachen nach 
§ 269 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 
4) ¹Die Beiordnung in Angelegenheiten, in denen nach § 3 Absatz 1 
Betragsrahmengebühren entstehen, erstreckt sich auf Tätigkeiten ab dem 
Zeitpunkt der Beantragung der Prozesskostenhilfe, wenn vom Gericht nichts 
anderes bestimmt ist. ²Die Beiordnung erstreckt sich ferner auf die gesamte 
Tätigkeit im Verfahren über die Prozesskostenhilfe einschließlich der 
vorbereitenden Tätigkeit. 
(5) ¹In anderen Angelegenheiten, die mit dem Hauptverfahren nur 
zusammenhängen, erhält der für das Hauptverfahren beigeordnete 
Rechtsanwalt eine Vergütung aus der Staatskasse nur dann, wenn er 
ausdrücklich auch hierfür beigeordnet ist. ²Dies gilt insbesondere für 
1.  die Zwangsvollstreckung, die Vollstreckung und den 

Verwaltungszwang; 
2. das Verfahren über den Arrest, den Europäischen Beschluss zur 

vorläufigen Kontenpfändung, die einstweilige Verfügung und die 
einstweilige Anordnung; 

3. das selbstständige Beweisverfahren; 

https://dejure.org/gesetze/FamFG/269.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/3.html
https://dejure.org/gesetze/FamFG/269.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/3.html
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4. das Verfahren über die Widerklage oder den Widerantrag, 
ausgenommen die Rechtsverteidigung gegen den Widerantrag in 
Ehesachen und in Lebenspartnerschaftssachen nach § 269 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

(6) ¹Wird der Rechtsanwalt in Angelegenheiten nach den Teilen 4 bis 6 des 
Vergütungsverzeichnisses im ersten Rechtszug bestellt oder beigeordnet, 
erhält er die Vergütung auch für seine Tätigkeit vor dem Zeitpunkt seiner 
Bestellung, in Strafsachen einschließlich seiner Tätigkeit vor Erhebung der 
öffentlichen Klage und in Bußgeldsachen einschließlich der Tätigkeit vor der 
Verwaltungsbehörde. ²Wird der Rechtsanwalt in einem späteren Rechtszug 
beigeordnet, erhält er seine Vergütung in diesem Rechtszug auch für seine 
Tätigkeit vor dem Zeitpunkt seiner Bestellung. ³Werden Verfahren verbunden, 
kann das Gericht die Wirkungen des Satzes 1 auch auf diejenigen Verfahren 
erstrecken, in denen vor der Verbindung keine Beiordnung oder Bestellung 
erfolgt war. 
 
 
 
§ 49 Wertgebühren aus der Staatskasse  
Bestimmen sich die Gebühren nach dem Gegenstandswert, werden bei einem 
Gegenstandswert von mehr als 4 000 Euro anstelle der Gebühr nach § 13 
Absatz 1 folgende Gebühren vergütet: 
 
 

Gegenstandswert 
bis ... Euro 

Gebühr 
... Euro 

5 000 257 16 000 335 

6 000 267 19 000 349 

7 000 277 22 000 363 

8 000 287 25 000 377 

4. das Verfahren über die Widerklage oder den Widerantrag, 
ausgenommen die Rechtsverteidigung gegen den Widerantrag in 
Ehesachen und in Lebenspartnerschaftssachen nach § 269 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

(6) ¹Wird der Rechtsanwalt in Angelegenheiten nach den Teilen 4 bis 6 des 
Vergütungsverzeichnisses im ersten Rechtszug bestellt oder beigeordnet, 
erhält er die Vergütung auch für seine Tätigkeit vor dem Zeitpunkt seiner 
Bestellung, in Strafsachen einschließlich seiner Tätigkeit vor Erhebung der 
öffentlichen Klage und in Bußgeldsachen einschließlich der Tätigkeit vor der 
Verwaltungsbehörde. ²Wird der Rechtsanwalt in einem späteren Rechtszug 
beigeordnet, erhält er seine Vergütung in diesem Rechtszug auch für seine 
Tätigkeit vor dem Zeitpunkt seiner Bestellung. ³Werden Verfahren verbunden 
und ist der Rechtsanwalt nicht in allen Verfahren bestellt oder beigeordnet, 
kann das Gericht die Wirkungen des Satzes 1 auch auf diejenigen Verfahren 
erstrecken, in denen vor der Verbindung keine Beiordnung oder Bestellung 
erfolgt war. 
 
 
§ 49 Wertgebühren aus der Staatskasse  
Bestimmen sich die Gebühren nach dem Gegenstandswert, werden bei einem 
Gegenstandswert von mehr als 4 000 Euro anstelle der Gebühr nach § 13 
Absatz 1 folgende Gebühren vergütet: 
 
 

Gegenstandswert 
bis ... Euro 

Gebühr 
... Euro 

5 000 284 22 000 399 

6 000 295 25 000 414 

7 000 306 30 000 453 

8 000 317 35 000 492 
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9 000 297 30 000 412 

10 000 307 über 
30 000 

447 

13 000 321 

 
 
 
 
 
 
 
§ 58 Anrechnung von Vorschüssen und Zahlungen  
(1) Zahlungen, die der Rechtsanwalt nach § 9 des Beratungshilfegesetzes 
erhalten hat, werden auf die aus der Landeskasse zu zahlende Vergütung 
angerechnet. 
(2) In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach Teil 3 des 
Vergütungsverzeichnisses bestimmen, sind Vorschüsse und Zahlungen, die 
der Rechtsanwalt vor oder nach der Beiordnung erhalten hat, zunächst auf die 
Vergütungen anzurechnen, für die ein Anspruch gegen die Staatskasse nicht 
oder nur unter den Voraussetzungen des § 50 besteht. 
 
 
 
 
 
 
(3) ¹In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach den Teilen 4 bis 6 
des Vergütungsverzeichnisses bestimmen, sind Vorschüsse und Zahlungen, 
die der Rechtsanwalt vor oder nach der gerichtlichen Bestellung oder 
Beiordnung für seine Tätigkeit in einer gebührenrechtlichen Angelegenheit 
erhalten hat, auf die von der Staatskasse für diese Angelegenheit zu zahlenden 
Gebühren anzurechnen. ²Hat der Rechtsanwalt Zahlungen empfangen, 
nachdem er Gebühren aus der Staatskasse erhalten hat, ist er zur 
Rückzahlung an die Staatskasse verpflichtet. ³Die Anrechnung oder 
Rückzahlung erfolgt nur, soweit der Rechtsanwalt durch die Zahlungen 
insgesamt mehr als den doppelten Betrag der ihm ohne Berücksichtigung des 

9 000 328 40 000 531 

10 000 339 45 000 570 

13 000 354 50 000 609 

16 000 369 über 
50 000 

659 

19 000 384 

 
 
§ 58 Anrechnung von Vorschüssen und Zahlungen  
(1) ¹Zahlungen, die der Rechtsanwalt nach § 9 des Beratungshilfegesetzes 
erhalten hat, werden auf die aus der Landeskasse zu zahlende Vergütung 
angerechnet.  
(2) ¹In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach Teil 3 des 
Vergütungsverzeichnisses bestimmen, sind Vorschüsse und Zahlungen, die 
der Rechtsanwalt vor oder nach der Beiordnung erhalten hat, zunächst auf die 
Vergütungen anzurechnen, für die ein Anspruch gegen die Staatskasse nicht 
oder nur unter den Voraussetzungen des § 50 besteht. ²Ist eine Gebühr, für die 
kein Anspruch gegen die Staatskasse besteht, auf eine Gebühr anzurechnen, 
für die ein Anspruch gegen die Staatskasse besteht, so vermindert sich der 
Anspruch gegen die Staatskasse nur insoweit, als der Rechtsanwalt insgesamt 
durch eine Zahlung auf die anzurechnende Gebühr und den Anspruch auf die 
ohne Anrechnung ermittelte andere Gebühr mehr als den sich aus § 15a 
Absatz 1 ergebenden Gesamtbetrag erhalten würde. 
(3) ¹In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach den Teilen 4 bis 6 
des Vergütungsverzeichnisses bestimmen, sind Vorschüsse und Zahlungen, 
die der Rechtsanwalt vor oder nach der gerichtlichen Bestellung oder 
Beiordnung für seine Tätigkeit in einer gebührenrechtlichen Angelegenheit 
erhalten hat, auf die von der Staatskasse für diese Angelegenheit zu zahlenden 
Gebühren anzurechnen. ²Hat der Rechtsanwalt Zahlungen empfangen, 
nachdem er Gebühren aus der Staatskasse erhalten hat, ist er zur 
Rückzahlung an die Staatskasse verpflichtet. ³Die Anrechnung oder 
Rückzahlung erfolgt nur, soweit der Rechtsanwalt durch die Zahlungen 
insgesamt mehr als den doppelten Betrag der ihm ohne Berücksichtigung des 
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§ 51 aus der Staatskasse zustehenden Gebühren erhalten würde. ⁴Sind die 
dem Rechtsanwalt nach Satz 3 verbleibenden Gebühren höher als die 
Höchstgebühren eines Wahlanwalts, ist auch der die Höchstgebühren 
übersteigende Betrag anzurechnen oder zurückzuzahlen. 
 
 
 
§ 60 Übergangsvorschrift  
(1) ¹Die Vergütung ist nach bisherigem Recht zu berechnen, wenn der 
unbedingte Auftrag zur Erledigung derselben Angelegenheit im Sinne des § 15 
vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung erteilt oder der Rechtsanwalt vor 
diesem Zeitpunkt bestellt oder beigeordnet worden ist. ²Ist der Rechtsanwalt im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Gesetzesänderung in derselben 
Angelegenheit bereits tätig, ist die Vergütung für das Verfahren über ein 
Rechtsmittel, das nach diesem Zeitpunkt eingelegt worden ist, nach neuem 
Recht zu berechnen. ³Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn Vorschriften 
geändert werden, auf die dieses Gesetz verweist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Sind Gebühren nach dem zusammengerechneten Wert mehrerer 
Gegenstände zu bemessen, gilt für die gesamte Vergütung das bisherige 
Recht auch dann, wenn dies nach Absatz 1 nur für einen der Gegenstände 
gelten würde. 
 
(3) In Angelegenheiten nach dem Pflegeberufegesetz ist bei der Bestimmung 
des Gegenstandswerts § 52 Absatz 4 Nummer 4 des Gerichtskostengesetzes 
nicht anzuwenden, wenn der unbedingte Auftrag zur Erledigung derselben 
Angelegenheit vor dem 15. August 2019 erteilt worden ist 
 
 
 
 
 

§ 51 aus der Staatskasse zustehenden Gebühren erhalten würde. ⁴Sind die 
dem Rechtsanwalt nach Satz 3 verbleibenden Gebühren höher als die im 
Vergütungsverzeichnis vorgesehenen Höchstgebühren eines Wahlanwalts, ist 
auch der die Höchstgebühren übersteigende Betrag anzurechnen oder 
zurückzuzahlen. 
 
 
§ 60 Übergangsvorschrift  
(1) ¹Für die Vergütung ist das bisherige Recht anzuwenden, wenn der 
unbedingte Auftrag zur Erledigung derselben Angelegenheit vor dem 
Inkrafttreten einer Gesetzesänderung erteilt worden ist. ²Dies gilt auch für einen 
Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse (§ 45, auch in Verbindung mit § 
59a). ³Steht dem Rechtsanwalt ein Vergütungsanspruch zu, ohne dass ihm 
zum Zeitpunkt der Beiordnung oder Bestellung ein unbedingter Auftrag 
desjenigen erteilt worden ist, dem er beigeordnet oder für den er bestellt wurde, 
so ist für diese Vergütung in derselben Angelegenheit bisheriges Recht 
anzuwenden, wenn die Beiordnung oder Bestellung des Rechtsanwalts vor 
dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung wirksam geworden ist. ⁴Erfasst die 
Beiordnung oder Bestellung auch eine Angelegenheit, in der der Rechtsanwalt 
erst nach dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung erstmalig beauftragt oder 
tätig wird, so ist insoweit für die Vergütung neues Recht anzuwenden. 5Das 
nach den Sätzen 2 bis 4 anzuwendende Recht findet auch auf Ansprüche des 
beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalts Anwendung, die sich nicht gegen 
die Staatskasse richten. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten auch, wenn Vorschriften 
geändert werden, auf die dieses Gesetz verweist. 
 
(2) Sind Gebühren nach dem zusammengerechneten Wert mehrerer 
Gegenstände zu bemessen, gilt für die gesamte Vergütung das bisherige 
Recht auch dann, wenn dies nach Absatz 1 nur für einen der Gegenstände 
gelten würde. 
 
(3) In Angelegenheiten nach dem Pflegeberufegesetz ist bei der Bestimmung 
des Gegenstandswerts § 52 Absatz 4 Nummer 4 des Gerichtskostengesetzes 
nicht anzuwenden, wenn der unbedingte Auftrag zur Erledigung derselben 
Angelegenheit vor dem 15. August 2019 erteilt worden ist. 
 
 
 
 
 



 

9 
Rechtsanwaltskammer München 01/2021 

 
 
 
 

Anlage 1 (zu § 2 Abs. 2) 
Vergütungsverzeichnis 

 
 

Teil 1 
Allgemeine Gebühren 

 
Vorbemerkung 1: 
Die Gebühren dieses Teils entstehen neben den in anderen Teilen bestimmten 
Gebühren. 
 
 
 

Teil 3 
Zivilsachen, Verfahren der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten, Verfahren 

nach dem Strafvollzugsgesetz, auch in Verbindung mit § 92 des 
Jugendgerichtsgesetzes, und ähnliche Verfahren 

 
 

Abschnitt 1 
Erster Rechtszug 

 

Nr. Gebührentatbestand Gebühr oder 
Satz der Gebühr 
nach § 13 RVG 

3101 1. Endigt der Auftrag, bevor der Rechtsanwalt 
die Klage, den ein Verfahren einleitenden 
Antrag oder einen Schriftsatz, der 
Sachanträge, Sachvortrag, die 
Zurücknahme der Klage oder die 
Zurücknahme des Antrags enthält, 
eingereicht oder bevor er einen 
gerichtlichen Termin wahrgenommen hat; 

 

 2. soweit Verhandlungen vor Gericht zur 
Einigung der Parteien oder der Beteiligten 
oder mit Dritten über in diesem Verfahren 

 

 
 
 

Anlage 1 (zu § 2 Abs. 2) 
Vergütungsverzeichnis 

 
 

Teil 1 
Allgemeine Gebühren 

 
Vorbemerkung 1: 
Die Gebühren dieses Teils entstehen neben den in anderen Teilen bestimmten 
Gebühren oder einer Gebühr für die Beratung nach § 34 RVG. 
 
 
 

Teil 3 
Zivilsachen, Verfahren der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten, Verfahren 

nach dem Strafvollzugsgesetz, auch in Verbindung mit § 92 des 
Jugendgerichtsgesetzes, und ähnliche Verfahren 

 
 

Abschnitt 1 
Erster Rechtszug 

 

Nr. Gebührentatbestand Gebühr oder 
Satz der Gebühr 
nach § 13 RVG 

3101 1. Endigt der Auftrag, bevor der Rechtsanwalt 
die Klage, den ein Verfahren einleitenden 
Antrag oder einen Schriftsatz, der 
Sachanträge, Sachvortrag, die 
Zurücknahme der Klage oder die 
Zurücknahme des Antrags enthält, 
eingereicht oder bevor er einen 
gerichtlichen Termin wahrgenommen hat; 

 

 2. soweit Verhandlungen vor Gericht zur 
Einigung der Parteien oder der Beteiligten 
oder mit Dritten über in diesem Verfahren 
nicht rechtshängige Ansprüche geführt 
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nicht rechtshängige Ansprüche geführt 
werden; der Verhandlung über solche 
Ansprüche steht es gleich, wenn beantragt 
ist, eine Einigung zu Protokoll zu nehmen 
oder das Zustandekommen einer Einigung 
festzustellen (§ 278 Abs. 6 ZPO); oder 
 
 
 
 
 
 
 

 3. soweit in einer Familiensache, die nur die 
Erteilung einer Genehmigung oder die 
Zustimmung des Familiengerichts zum 
Gegenstand hat, oder in einem Verfahren 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit lediglich ein 
Antrag gestellt und eine Entscheidung 
entgegengenommen wird, 

 

 beträgt die Gebühr 3100 ........................... 0,8 

 (1) Soweit in den Fällen der Nummer 2 der sich 
nach § 15 Abs. 3 RVG ergebende 
Gesamtbetrag der Verfahrensgebühren die 
Gebühr 3100 übersteigt, wird der übersteigende 
Betrag auf eine Verfahrensgebühr angerechnet, 
die wegen desselben Gegenstands in einer 
anderen Angelegenheit entsteht. 
(2) Nummer 3 ist in streitigen Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere in 
Verfahren nach dem Gesetz über das 
gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen, 
nicht anzuwenden. 

 

3104 Terminsgebühr, soweit in Nummer 3106 nichts 
anderes bestimmt ist ..................... 

1,2 

 (1) Die Gebühr entsteht auch, wenn  

 1. in einem Verfahren, für das mündliche 
Verhandlung vorgeschrieben ist, im 
Einverständnis mit den Parteien oder 
Beteiligten oder gemäß § 307 oder § 495a 

 

werden; der Verhandlung über solche 
Ansprüche steht es gleich, wenn beantragt 
ist, eine Einigung zu Protokoll zu nehmen 
oder das Zustandekommen einer Einigung 
festzustellen (§ 278 Abs. 6 ZPO), oder 
wenn eine Einigung dadurch erfolgt, dass 
die Beteiligten einen in der Form eines 
Beschlusses ergangenen Vorschlag 
schriftlich oder durch durch Erklärung zu 
Protokoll in der mündlichen Verhandlung 
gegenüber dem Gericht annehmen (§ 101 
Abs. 1 Satz 2 SGG, § 106 Satz 2 VwGO); 
oder 

 3. soweit in einer Familiensache, die nur die 
Erteilung einer Genehmigung oder die 
Zustimmung des Familiengerichts zum 
Gegenstand hat, oder in einem Verfahren 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit lediglich ein 
Antrag gestellt und eine Entscheidung 
entgegengenommen wird, 

 

 beträgt die Gebühr 3100 ........................... 0,8 

 (1) Soweit in den Fällen der Nummer 2 der sich 
nach § 15 Abs. 3 RVG ergebende 
Gesamtbetrag der Verfahrensgebühren die 
Gebühr 3100 übersteigt, wird der übersteigende 
Betrag auf eine Verfahrensgebühr angerechnet, 
die wegen desselben Gegenstands in einer 
anderen Angelegenheit entsteht. 
(2) Nummer 3 ist in streitigen Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere in 
Verfahren nach dem Gesetz über das 
gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen, 
nicht anzuwenden. 

 

3104 Terminsgebühr, soweit in Nummer 3106 nichts 
anderes bestimmt ist ..................... 

1,2 

 (1) Die Gebühr entsteht auch, wenn  

 1. in einem Verfahren, für das mündliche 
Verhandlung vorgeschrieben ist, im 
Einverständnis mit den Parteien oder 
Beteiligten oder gemäß § 307 oder § 495a 
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ZPO ohne mündliche Verhandlung 
entschieden oder in einem solchen 
Verfahren ein schriftlicher Vergleich 
geschlossen wird, 
 
 
 

 2. nach § 84 Abs. 1 Satz 1 VwGO oder § 105 
Abs. 1 Satz 1 SGG durch Gerichtsbescheid 
entschieden wird und eine mündliche 
Verhandlung beantragt werden kann oder 

 

 3. das Verfahren vor dem Sozialgericht, für 
das mündliche Verhandlung 
vorgeschrieben ist, nach angenommenem 
Anerkenntnis ohne mündliche Verhandlung 
endet. 
(2) Sind in dem Termin auch 
Verhandlungen zur Einigung über in diesem 
Verfahren nicht rechtshängige Ansprüche 
geführt worden, wird die Terminsgebühr, 
soweit sie den sich ohne Berücksichtigung 
der nicht rechtshängigen Ansprüche 
ergebenden Gebührenbetrag übersteigt, 
auf eine Terminsgebühr angerechnet, die 
wegen desselben Gegenstands in einer 
anderen Angelegenheit entsteht. 
(3) Die Gebühr entsteht nicht, soweit 
lediglich beantragt ist, eine Einigung der 
Parteien oder der Beteiligten oder mit 
Dritten über nicht rechtshängige Ansprüche 
zu Protokoll zu nehmen. 
(4) Eine in einem vorausgegangenen 
Mahnverfahren oder vereinfachten 
Verfahren über den Unterhalt 
Minderjähriger entstandene Terminsgebühr 
wird auf die Terminsgebühr des 
nachfolgenden Rechtsstreits angerechnet. 

 

3106 Terminsgebühr in Verfahren vor den 
Sozialgerichten, in denen 
Betragsrahmengebühren entstehen (§ 3 RVG)... 

50,00  
bis 510,00 € 

ZPO ohne mündliche Verhandlung 
entschieden oder in einem solchen 
Verfahren mit oder ohne Mitwirkung des 
Gerichts ein Vertrag im Sinne der Nummer 
1000 geschlossen wird oder eine 
Erledigung der Rechtssache im Sinne der 
Nummer 1002 eingetreten ist, 

 2. nach § 84 Abs. 1 Satz 1 VwGO oder § 105 
Abs. 1 Satz 1 SGG durch Gerichtsbescheid 
entschieden wird und eine mündliche 
Verhandlung beantragt werden kann oder 

 

 3. das Verfahren vor dem Sozialgericht, für 
das mündliche Verhandlung 
vorgeschrieben ist, nach angenommenem 
Anerkenntnis ohne mündliche Verhandlung 
endet. 
(2) Sind in dem Termin auch 
Verhandlungen zur Einigung über in diesem 
Verfahren nicht rechtshängige Ansprüche 
geführt worden, wird die Terminsgebühr, 
soweit sie den sich ohne Berücksichtigung 
der nicht rechtshängigen Ansprüche 
ergebenden Gebührenbetrag übersteigt, 
auf eine Terminsgebühr angerechnet, die 
wegen desselben Gegenstands in einer 
anderen Angelegenheit entsteht. 
(3) Die Gebühr entsteht nicht, soweit 
lediglich beantragt ist, eine Einigung der 
Parteien oder der Beteiligten oder mit 
Dritten über nicht rechtshängige Ansprüche 
zu Protokoll zu nehmen. 
(4) Eine in einem vorausgegangenen 
Mahnverfahren oder vereinfachten 
Verfahren über den Unterhalt 
Minderjähriger entstandene Terminsgebühr 
wird auf die Terminsgebühr des 
nachfolgenden Rechtsstreits angerechnet. 

 

3106 Terminsgebühr in Verfahren vor den 
Sozialgerichten, in denen 
Betragsrahmengebühren entstehen (§ 3 RVG)... 

60,00  
bis 615,00 € 
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 Die Gebühr entsteht auch, wenn  

 1. in einem Verfahren, für das mündliche 
Verhandlung vorgeschrieben ist, im 
Einverständnis mit den Parteien ohne 
mündliche Verhandlung entschieden oder 
in einem solchen Verfahren ein schriftlicher 
Vergleich geschlossen wird, 
 
 
 

 

 2. nach § 105 Abs. 1 Satz 1 SGG durch 
Gerichtsbescheid entschieden wird und 
eine mündliche Verhandlung beantragt 
werden kann oder 

 

 3. das Verfahren, für das mündliche 
Verhandlung vorgeschrieben ist, nach 
angenommenem Anerkenntnis ohne 
mündliche Verhandlung endet. 

 

 In den Fällen des Satzes 1 beträgt die Gebühr 90% der in derselben 
Angelegenheit dem Rechtsanwalt zustehenden Verfahrensgebühr 
ohne Berücksichtigung einer Erhöhung nach Nummer 1008. 

 
 
 

Teil 4 
Strafsachen 
Abschnitt 1 

Gebühren des Verteidigers 
 
Vorbemerkung 4.1: 
 (1) Dieser Abschnitt ist auch anzuwenden auf die Tätigkeit im Verfahren über 
die im Urteil vorbehaltene Sicherungsverwahrung und im Verfahren über die 
nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung. 
(2) Durch die Gebühren wird die gesamte Tätigkeit als Verteidiger entgolten. 
Hierzu gehören auch Tätigkeiten im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs, 
soweit der Gegenstand nicht vermögensrechtlich ist. 
 
 
 
 

 Die Gebühr entsteht auch, wenn  

 1. in einem Verfahren, für das mündliche 
Verhandlung vorgeschrieben ist, im 
Einverständnis mit den Parteien ohne 
mündliche Verhandlung entschieden oder 
in einem solchen Verfahren mit oder ohne 
Mitwirkung des Gerichts ein Vertrag im 
Sinne der Nummer 1000 geschlossen wird 
oder eine Erledigung der Rechtssache im 
Sinne der Nummer 1002 eingetreten ist, 

 

 2. nach § 105 Abs. 1 Satz 1 SGG durch 
Gerichtsbescheid entschieden wird und 
eine mündliche Verhandlung beantragt 
werden kann oder 

 

 3. das Verfahren, für das mündliche 
Verhandlung vorgeschrieben ist, nach 
angenommenem Anerkenntnis ohne 
mündliche Verhandlung endet. 

 

 In den Fällen des Satzes 1 beträgt die Gebühr 90% der in derselben 
Angelegenheit dem Rechtsanwalt zustehenden Verfahrensgebühr 
ohne Berücksichtigung einer Erhöhung nach Nummer 1008. 

 
 
 

Teil 4 
Strafsachen 
Abschnitt 1 

Gebühren des Verteidigers 
 
Vorbemerkung 4.1: 
 (1) Dieser Abschnitt ist auch anzuwenden auf die Tätigkeit im Verfahren über 
die im Urteil vorbehaltene Sicherungsverwahrung und im Verfahren über die 
nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung. 
(2) Durch die Gebühren wird die gesamte Tätigkeit als Verteidiger entgolten. 
Hierzu gehören auch Tätigkeiten im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs, 
soweit der Gegenstand nicht vermögensrechtlich ist. 
(3) Kommt es für eine Gebühr auf die Dauer der Teilnahme an der 
Hauptverhandlung an, so sind Wartezeiten und Unterbrechungen an einem 
Hauptverhandlungstag als Teilnahme zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für 
Wartezeiten und Unterbrechungen, die der Rechtsanwalt zu vertreten hat, 



 

13 
Rechtsanwaltskammer München 01/2021 

 
 
 

 
Teil 5 

Bußgeldsachen 
 

Vorbemerkung 5: 
(1) Für die Tätigkeit als Beistand oder Vertreter eines Einziehungs- oder 
Nebenbeteiligten, eines Zeugen oder eines Sachverständigen in einem 
Verfahren, für das sich die Gebühren nach diesem Teil bestimmen, entstehen 
die gleichen Gebühren wie für einen Verteidiger in diesem Verfahren. 
(2) Die Verfahrensgebühr entsteht für das Betreiben des Geschäfts 
einschließlich der Information. 
(3) Die Terminsgebühr entsteht für die Teilnahme an gerichtlichen Terminen, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Der Rechtsanwalt erhält die Terminsgebühr 
auch, wenn er zu einem anberaumten Termin erscheint, dieser aber aus 
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht stattfindet. Dies gilt nicht, wenn er 
rechtzeitig von der Aufhebung oder Verlegung des Termins in Kenntnis gesetzt 
worden ist. 
(4) Für folgende Tätigkeiten entstehen Gebühren nach den Vorschriften des 
Teils 3: 
1.  für das Verfahren über die Erinnerung oder die Beschwerde gegen 

einen Kostenfestsetzungsbeschluss, für das Verfahren über die 
Erinnerung gegen den Kostenansatz, für das Verfahren über die 
Beschwerde gegen die Entscheidung über diese Erinnerung und für 
Verfahren über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen 
einen Kostenfestsetzungsbescheid und den Ansatz der Gebühren 
und Auslagen (§ 108 OWiG), dabei steht das Verfahren über den 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung dem Verfahren über die 
Erinnerung oder die Beschwerde gegen einen 
Kostenfestsetzungsbeschluss gleich, 

2. in der Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen, die über die 
Erstattung von Kosten ergangen sind, und für das 
Beschwerdeverfahren gegen die gerichtliche Entscheidung nach 
Nummer 1. 

 
 
 
 

sowie für Unterbrechungen von jeweils mehr als einer Stunde, soweit diese 
unter Angabe einer konkreten Dauer der Unterbrechung oder eines Zeitpunkts 
der Fortsetzung der Hauptverhandlung angeordnet wurden. 

 
Teil 5 

Bußgeldsachen 
 

Vorbemerkung 5: 
(1) Für die Tätigkeit als Beistand oder Vertreter eines Einziehungs- oder 
Nebenbeteiligten, eines Zeugen oder eines Sachverständigen sind die 
Vorschriften dieses Teils entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Die Verfahrensgebühr entsteht für das Betreiben des Geschäfts 
einschließlich der Information. 
(3) Die Terminsgebühr entsteht für die Teilnahme an gerichtlichen Terminen, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Der Rechtsanwalt erhält die Terminsgebühr 
auch, wenn er zu einem anberaumten Termin erscheint, dieser aber aus 
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht stattfindet. Dies gilt nicht, wenn er 
rechtzeitig von der Aufhebung oder Verlegung des Termins in Kenntnis gesetzt 
worden ist. 
(4) Für folgende Tätigkeiten entstehen Gebühren nach den Vorschriften des 
Teils 3: 
1.  für das Verfahren über die Erinnerung oder die Beschwerde gegen 

einen Kostenfestsetzungsbeschluss, für das Verfahren über die 
Erinnerung gegen den Kostenansatz, für das Verfahren über die 
Beschwerde gegen die Entscheidung über diese Erinnerung und für 
Verfahren über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen 
einen Kostenfestsetzungsbescheid und den Ansatz der Gebühren 
und Auslagen (§ 108 OWiG), dabei steht das Verfahren über den 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung dem Verfahren über die 
Erinnerung oder die Beschwerde gegen einen 
Kostenfestsetzungsbeschluss gleich, 

2. in der Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen, die über die 
Erstattung von Kosten ergangen sind, und für das 
Beschwerdeverfahren gegen die gerichtliche Entscheidung nach 
Nummer 1. 
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Teil 6 
Sonstige Verfahren 

 
 

Unterabschnitt 3 
Gerichtliches Verfahren Erster Rechtszug 

 
Vorbemerkung 6.2.3: 
Die nachfolgenden Gebühren entstehen für das Wiederaufnahmeverfahren 
einschließlich seiner Vorbereitung gesondert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil 7 
Auslagen 

 
 

Nr. Auslagentatbestand Höhe 

7003 Fahrtkosten für eine Geschäftsreise bei 
Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs für 
jeden gefahrenen Kilometer 
Mit den Fahrtkosten sind die Anschaffungs-, 
Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie die 
Abnutzung des Kraftfahrzeugs abgegolten. 

0,30 € 

7005 Tage- und Abwesenheitsgeld bei einer Geschäftsreise 

 1. von nicht mehr als 4 Stunden ................ 25,00 € 

 2. von mehr als 4 bis 8 Stunden ................. 40,00 € 

 3. von mehr als 8 Stunden ................... 70,00 € 

 Bei Auslandsreisen kann zu diesen Beträgen ein Zuschlag von 50% 
berechnet werden. 

 

 
 
 

Teil 6 
Sonstige Verfahren 

 
 

Unterabschnitt 3 
Gerichtliches Verfahren Erster Rechtszug 

 
Vorbemerkung 6.2.3: 
(1) Die nachfolgenden Gebühren entstehen für das Wiederaufnahmeverfahren 
einschließlich seiner Vorbereitung gesondert. 
(2) Kommt es für eine Gebühr auf die Dauer der Teilnahme an der 
Hauptverhandlung an, sind Wartezeiten und Unterbrechungen an einem 
Hauptverhandlungstag als Teilnahme zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für 
Wartezeiten und Unterbrechungen, die der Rechtsanwalt zu vertreten hat, 
sowie für Unterbrechungen von jeweils mehr als einer Stunde, soweit diese 
unter Angabe einer konkreten Dauer der Unterbrechung oder eines Zeitpunkts 
der Fortsetzung der Hauptverhandlung angeordnet wurden. 
 
 

Teil 7 
Auslagen 

 
 

Nr. Auslagentatbestand Höhe 

7003 Fahrtkosten für eine Geschäftsreise bei 
Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs für 
jeden gefahrenen Kilometer 
Mit den Fahrtkosten sind die Anschaffungs-, 
Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie die 
Abnutzung des Kraftfahrzeugs abgegolten. 

0,42 € 

7005 Tage- und Abwesenheitsgeld bei einer Geschäftsreise 

 1. von nicht mehr als 4 Stunden ................ 30,00 € 

 2. von mehr als 4 bis 8 Stunden ................. 50,00 € 

 3. von mehr als 8 Stunden ................... 80,00 € 

 Bei Auslandsreisen kann zu diesen Beträgen ein Zuschlag von 50% 
berechnet werden. 
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